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323-SpNlG -  Peter Pane
30.01.2023

Unser Zeichen  und Datum bei Antwort bitte angeben.
Hinweis  zur  E-Mail  Nutzung  unter
augsburg.de/elektronische-kommunikation

Vollzug des Gesetzes  zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz — VIG)  bezüglich der Schank-  und Speisewirtschaft  "Peter Pane",
Viktoriastr. 3, 86150 Augsburg
Informationsgewährung

███▍██████████

gemäß unserem  Bescheid über  die  Gewährung  der  von  Ihnen  begehrten Auskunftserteilung  nach dem
Verbraucherinformationsgesetz  vom 19.12.2022 erhalten Sie  hiermit folgende  Informationen:

Im Betrieb "Peter Pane", Viktoriastr. 3, 86150 Augsburg fanden die letzten beiden Betriebskontrollen am
01.09.2021 und  am 15.09.2021 statt.
Bei der Kontrolle am 01.09.2021 wurden Mängel festgestellt, die dem anonymisierten Kontrollbericht zu
entnehmen sind  (siehe Anlage). Bei  der Kontrolle am 15.09.2021 waren die  Mängel der Vorkontrolle
vollständig behoben.

O Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz  allein
Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der
Weiterverwendung der  erhaltenen  Informationen durch  Sie als Antragsteller  trifft. Ob und  wie  Sie die
Informationen weiterverwenden, liegt daher  in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Mit freundlich  n Grüßen

█████████

Anlage:

• Kontrollberjchte vom 01.09.2021 (in Kopie)

Servicezeiten:
Mo-Fr 08.00-1200 Uhr
Mo-Mi 13:30-1500 Uhr
Do Uhr
Individuelle Servicezeiten

Telefonzentrale: 0821 324-0 Bus:
E-Mail: augsburg@augsburg.de Tram:
Internet:  augsburg.de

1/1

Linien 22, 23, 32, 41.43. 44 Bankverbindungen:
alle Linien Stadtsparkasse Augsburg
Haltestelle Königsplatz, IBAN DE35  7205 0000 0000  0400  06
kurzer Fußweg zum BIC:  AUGSDE77XXX
Stadtmarkt

nach Terminvereinbarung



Stadt Augsburg

Stadt Augsburg, 86143 Augsburg

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Rainer Paststätter Betriebs GmbH
Adlzreiterstraße 15
83022 Rosenheim

O

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dienstgebäude

Zimmer

Ansprechpartner(in)

Telefon

E-Mail

Telefax

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Datum

Amt für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen

Fuggerstr. 12 a

86150 Augsburg

(0821) 3 24 -

lebensmittelueberwachung@augsburg.de

(0821) 3 24 - 3930

323 3255/7
01.09.2021

Unsere Zeichen und Datum bei Antwort bitte angeben

Hinweise zur E-Mail-Nutzung unter
http://www.augsburg.de/elektronische-kommunikation/

bei einer Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachung am 01.09.2021 in Ihrem Betrieb

„Peter Panel', Viktoriastr. 3, in 86150 Augsburg wurden folgende Mängel festgestellt:

Verkaufsraum/ Theke:
Schub/adenfront unter Weinküh/schrank:
1. a) Die Schubladenfront fehlte.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

1. b) Die Aluschienen unter dem Kühlschrank waren stark verunreinigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-

bensmittelhygiene

2. Der Fußboden unter dem Weinkühlschrank war verunreinigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-

bensmittelhygiene

Warenanlieferung/_ Gang;
Deckenkassetten (Eingang zur Küche):

3. Mehrere Deckenkassetten waren verunreinigt und vergilbt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-

bensmittelhygiene

Ture zum Außenbereich( Warenan/ie(erung;
4.a) Zum Kontrollzeitpunkt stand die Türe zum Außenbereich offen. Ein Insektenschutz

war nicht vorhanden.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel Il, Nr. ld / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-

bensmittelhygiene



4. b) Die Türe einschließlich Türschließer war stark verunreinigt.
An. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel Il, Nr. ld / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

Wandbereich:
5.a) Die Wand war im Bereich der Warenanlieferung beschädigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene
5.b) Es fehlten die Sockelfliesen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

Wandbereich zum Untergeschoß:
6. a) Die Wand war stark beschädigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene
6. b) Mehrere Sockelfliesen fehlten.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

Treppenabgang zum Untergeschoß:
7. Die Treppe war verunreinigt.
An. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

Getränkelager:
8. Zwei Deckenkassetten waren vergilbt. (vergilbt wg. Wasserschaden)
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

Trockenlager (UG):
9. Mehrere Deckenkassetten waren vergilbt und verunreinigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene

10. Eine Deckenkassette war beschädigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il, Kapitel l, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le- O

bensmittelhygiene

Betrieb allgemein:
Persona/schu/ung:
11. Die Dokumentation über die durchgeführte Personalschulung konnte nicht vorgelegt
werden.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang Il Kapitel XII Nr. I / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene, 4 Absatz 1 Lebensmittelhygieneverordnung

12. Eigenkbntrollen:
a) Temperaturkontrollen: Es konnten weder schriftliche noch elektronische aktuelle Un-
terlagen vorgelegt werden.
b) Aufzeichnungen über vorbeugende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen: Es konnten
keine Unterlagen vorgelegt werden.
Art. 5 Absatz 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene



Hinweis zur Persona/tQi/ette:

Pesonaltoilette Herren (UG);
Mitarbeiter schilderte, dass die Gäste Toiletten weiterhin durch die Mitar-
beiter benutzt werden.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Mängel der Nr. 3, 5a, 5b, 6a, 6b, 8— 10: bis
15.10.2021 zu beseitigen.

Alle anderen oben aufgeführten Mängel empfehlen wir unverzüglich und nachhaltig zu
beheben.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die bezeichneten Verstöße mit Geldbuße geahn-
det werden können und / oder die Beseitigung der Mängel im Rahmen einer verwal-
tungsrechtlichen Anordnung, erforderlichenfalls unter Androhung von Verwaltungs-
zwang, durchgesetzt werden können.

Für die Kontrollen angefallene Kosten können eingehoben werden

Mit freundlichen Grüßen

O


